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Verantwortungsvoll
handeln

Mit einem Ja zum Geldspielgesetz wird
dafür gesorgt, dass die Schweizer Bevöl-
kerung im Sinne des Verfassungsauf-
trags vor den Gefahren des Geldspiels
(Spielsucht, Geldwäscherei, Betrug)
wirksam geschützt wird; die verspielten
Gelder überwiegend in der Schweiz
bleiben und zur Hauptsache dem Ge-
meinwohl (Kultur, Sport,AHV) zugute-
kommen; das Internet in einem so heik-
len verfassungsrechtlich geregelten
Konsumbereich mit hohem Gefahren-
potenzial eine klare Regelung erhält;
sich alle – auch heute nicht zugelassene
– Onlinespiele-Anbieter, die sich an das
Schweizer Recht halten, in fünf Jahren
für eine Konzession bewerben können;
die hiesigen Spielbanken dank Zulas-
sung des Onlinespiels unter strengen
Auflagen gleich lange Spiesse wie die
ausländische Konkurrenz erhalten und
eine Chance bekommen, sich in ihrem
Kerngeschäft besser zu entfalten und
weiter zu entwickeln; keine nutzlosen
und teuren internationalen Strafverfol-
gungsmassnahmen gegen illegale On-
linespiele-Anbieter in Malta, Gibraltar
und Co. nötig sind und der staatliche
Kontrollaufwand für die Überwachung
der Onlinegeldspiele dank Kombination
mit dem bestehenden Aufsichtssystem
für die Spielbanken sich in Grenzen hält.
Handeln wir verantwortungsbewusst
und für die Schweiz. Ein neues Gesetz
würde wieder Jahre dauern! Man sollte
dem Bundesrat und dem Parlament ver-
trauen, welches die Vorlage grossmehr-
heitlich angenommen hat.

Hans Meier, Wald (ZH)

Selbstbedienung
beim Verkehrsfonds?

Rudolf Bolli findet in seinem Leserbrief
(31. 5. 18) den Verkehrsfonds «überholt».
Diese Replik auf den sehr informativen
NZZ-Artikel von Stefan Hotz «Erst mit
dem Geld kommt die S-Bahn» (22. 5. 18)
braucht eine Duplik. Im Gegensatz zu
1978, als der Fonds gegen den Willen des
Zürcher Regierungsrates eingeführt
wurde, wehrt sich heute die Regierung
gegen eine Kürzung der Einlage in den
Verkehrsfonds – zu Recht! Der Vergleich
Bollis mit anderen Investitionen wie z. B.
im Bildungs- oder Gesundheitswesen,
welche den regulären Budgetprozess

durchlaufen, hinkt. Verkehrsinvestitio-
nen sind meist Infrastrukturprojekte,
welche über zehn, zwanzig Jahre eine
verbindliche Planung bedingen. Nicht
umsonst wurden auf Bundesebene für
Bahn und Strasse die Fonds BIF (Bahn-
infrastrukturfonds) bzw. NAF (National-
strassen- und Agglomerationsverkehrs-
fonds) geschaffen.

Nicht nur die unsägliche jährliche
Pseudodiskussion zum Budget im Kan-
tonsrat, sondern auch diejenige zum vier-
jährigen KEF (konsolidierter Entwick-
lungs- und Finanzplan) taugen dazu
nicht. Ich spreche aus Erfahrung: Ich sass
selber acht Jahre in der Verkehrskom-
mission. Der Zürcher Verkehrsfonds
trägt zur Planungssicherheit bei und ist
die Grundlage für den Erfolg des Zür-
cher Verkehrsverbundes (ZVV) seit
1990. Er darf also nicht zu einem Selbst-
bedienungsladen verkommen, um kurz-
fristig das Jahresbudget zu schönen.
Nicht umsonst lehnen parteiübergrei-
fend vor allem Exekutivmitglieder aus
Zürcher Städten und Gemeinden diese
Kürzung ab.

Peter Anderegg, Dübendorf
Präsident VöV Zürich (Verein

zur Förderung des öffentlichen
Verkehrs im Kanton Zürich)

Widersinnige
Verknüpfung

Genauso widersinnig wie die Verknüp-
fung der Steuerreform mit der Erhöhung
der Kinderzulagen ist auch die vorge-
schlagene Verknüpfung mit dem Zu-
schuss in die AHV (NZZ 17. 5. 18). Ich
hoffe, dieser Vorschlag wird im National-
rat keine Mehrheit finden. Die Zeit der
«Pflästerlipolitik» ist vorbei. Seien wir
ehrlich mit dem Stimmvolk, und unter-
breiten wir getrennte Vorlagen zur
Steuerreform und zur Sanierung der
AHV beziehungsweise der zweiten
Säule. Eine Steuerreform ist aufgrund
des Druckes aus dem Ausland unab-
wendbar, und die nachhaltige Reform
der AHV und der zweiten Säule wird nur
gelingen, wenn wir das Pensionierungs-
alter für die Frauen jenem der Männer
angleichen und die reglementarische
Pensionierung über die nächsten Jahre
auf 67 erhöhen. Tatsachen lassen sich
nicht leugnen, das müssten auch die SP
und die Grünen begreifen.

Christoph Bürki, Zumikon

Opus Dei
ist nicht gleich IZRS

Niemand wird Pascal Gemperli das
Recht und aufrichtige Motive für seine
Konversion zum Islam absprechen wol-
len (NZZ 19. 5. 18). Doch über das Got-
tesbild der katholischen Theologie
müsste er sich schon noch etwas genauer
informieren. Ebenso möchte ich ihn
doch bitten, von einem Vergleich des
Opus Dei mit dem Islamischen Zentral-
rat Schweiz (IZRS) Abstand zu nehmen.
Das Opus Dei besitzt eine vollkommen
untheokratische Sicht der Gesellschaft.
Die Vorwürfe, die es einstecken musste,
stammten zu einem guten Teil gerade
von konservativ-katholischen Kreisen,
die es vergeblich in eine religiös-politi-
sche Einheitspartei einbinden wollten.
Zudem hat es den selbstverantwort-
lichen Weltchristen zu einer ganz neuen
Wertschätzung verholfen und damit
einen zentralen Inhalt des Zweiten Vati-

kanischen Konzils vorweggenommen.
Und natürlich lehnt es jegliche Gewalt-
anwendung ab, die widersinnig wäre im
Namen eines Glaubens, dessen oberstes
Prinzip nicht das Rechthaben, sondern
die Nächstenliebe ist.

Beat Müller, Zürich, Informationsdienst
des Opus Dei in der Deutschschweiz

Ein falsches Bild
der Italiener

Ich möchte nicht weiter auf den Inhalt
des NZZ-Artikels «Die tägliche Ein-
übung in die Vergeblichkeit» vom
12. Mai 2018 eingehen, den ich mit Ge-
nuss gelesen habe, würde aber doch
gerne einen Aspekt hervorheben: Wenn
im Artikel die «kriminelle Energie» der
Italiener als Motorrad- und Vespa-Fah-
rer erwähnt wird, die sich angeblich im
Strassenverkehr entlädt, könnte man
meinen, die Autorin des Artikels glaube,
dass sich der Durchschnittsitaliener
durch kriminelle Neigungen auszeichne.

Ich hoffe sehr, dass die Journalistin
nicht glaubt, dass die meisten Italiener
kriminelle Neigungen hätten. In diesem
Fall würde unsere Diskussion eine an-
dere Wendung nehmen. Ich bin sicher,
dass es sich um einen Fehler in der Be-
schreibung handelt, aber in diesem Sinn
hat der Artikel den NZZ-Lesern keinen
Qualitätsdienst geleistet.

Wenn wir davon ausgehen, dass der
Verkehr das Problem ist, dann erinnere
ich daran, dass dies ein allgemeines
Grossstadtproblem ist, und ich verstehe,
dass ein ausländischer Besucher etwas
erstaunt ist. Doch nicht nur Ausländer
sind überrascht. Auch in Italien, in den
kleinen Städten in den Bergen, ist der
Fahrstil geordneter. Doch wenn die Ein-
wohner von Belluno oder Sondrio nach
Genua oder Rom fahren und ihr Wagen
dort von einem Motorradfahrer über-
holt wird, rufen sie deswegen keinen
Skandal hervor.

Marco Del Panta, Botschafter der
Republik Italien, Bern

Vergessene Schweizer
Impressionistin

Wir freuen uns, dass in der NZZ vom
26. Mai auf die hervorragende Ausstel-
lung «Martha Stettler, eine Impressionis-
tin zwischen Bern und Paris» im Kunst-
museum Bern rechtzeitig aufmerksam
gemacht wird. Im Zusammenhang mit
dem Engagement von Martha Stettler
für die Förderung der Künstlerinnen ist
aber leider ein Fehler passiert, der oft
vorkommt und den wir deshalb korrigie-
ren: Als Antwort auf Ferdinand Hodlers
«Mir wey kener Wyber» seitens der Ge-
sellschaft Schweizerischer Maler und
Bildhauer (GSMB, heute visarte) be-
schlossen 1902 einige Lausanner Künst-
lerinnen «de voler de ses propres ailes»
und gründeten die Société romande des
femmes peintres et sculpteurs. Bald folg-
ten Gründungen weiterer Sektionen in
der ganzen Schweiz. 1909 gründet Mar-
tha Stettler mit neun Kolleginnen die
Sektion Bern. Die Schweizerische Ge-
sellschaft Bildender Künstlerinnen
(SGBK) mit ihren Sektionen existiert
nach wie vor, weil eine Gleichstellung
der Künstlerinnen und Künstler im
schweizerischen Kulturbetrieb immer
noch nicht erreicht wurde.

Elsbeth Röthlisberger,
Mitglied Sektion Bern der SGBK

An unsere Leserinnen
und Leser

Wir danken allen Einsenderinnen
und Einsendern von Leserbriefen
und bitten um Verständnis dafür,
dass wir über nicht veröffentlichte
Beiträge keine Korrespondenz
führen können. Kurz gefasste Zu-
schriften werden bei der Auswahl
bevorzugt; die Redaktion behält
sich vor, Manuskripte zu kürzen.
Jede Zuschrift an die Redaktion
Leserbriefe muss mit der vollstän-
digen Postadresse des Absenders
versehen sein.

Redaktion Leserbriefe
NZZ-Postfach
8021 Zürich
E-Mail: leserbriefe�nzz.ch

TRIBÜNE

Mehr Freiheit bei
kantonalen Wahlen
Gastkommentar
von ANDREA CARONI und THOMAS SÄGESSER

Das Bundesgericht hat in mehreren Entscheiden die Anforderun-
gen an kantonale Wahlen erhöht und dabei starre Vorgaben ge-
macht. Dadurch wird die Autonomie der kantonalen Stimmberech-
tigten eingeschränkt, obwohl sie kraft Bundesverfassung über ihre
politischen Rechte bestimmen. Mit einer moderaten Änderung der
Bundesverfassung will der Ständerat den Stimmberechtigten ein
Stück Selbstbestimmung zurückgeben. Namentlich sollen sie zwi-
schen Majorz und Proporz wählen und im Falle des Proporzes die
Wahlkreise in ihrem Kanton selber bestimmen können.

Es geht dabei nicht, wie von Andreas Auer in der NZZ vom
17. Mai 2018 behauptet, um lokale parteipolitische Machtansprüche,
sondern um staatspolitische Entscheide:Warum sollen Kantone wie
Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden ihren Majorz nicht bei-
behalten dürfen? Warum soll es Proporzkantonen nicht möglich
sein, Gemeinden Sitzgarantien zu gewähren und so eine Vertretung
von Minderheiten zu ermöglichen? Das Wahlrecht ist nicht nur da,
um den Parteienproporz möglichst genau abzubilden, sondern auch,
um lokalen, regionalen, sprachlichen oder kulturellen Minderhei-
ten eine Stimme im Kantonsparlament zu geben.

Aus der Garantie der politischen Rechte hat das Bundesgericht
eine sehr weit gehende Rechtsprechung abgeleitet, die sich aus dem
Wortlaut von Art. 34 BV nicht zwingend ergibt. Die Rechtspre-
chung überzeugt auch nicht durchwegs, wie das Beispiel des Kan-
tons Wallis zeigt: Das Verfahren zur Wahl des Grossen Rates wurde
2004 vom Bundesgericht als bundesrechtskonform gutgeheissen,
aber nur vier Jahre später wegen zu kleiner Wahlkreise aufgeho-
ben. Überaus fraglich ist auch die demokratische Legitimation einer
solchen Rechtsprechung, weil die kantonalen Stimmberechtigten
nicht von sich aus ein neues Wahlsystem beschlossen haben, son-
dern gerichtlich dazu gezwungen wurden. Überhaupt: Die Wahl des
Nationalrates erfolgt in den Kantonen als Wahlkreisen. Obwohl sie

unterschiedlich gross sind und in sechs Fällen sogar zum Majorz
führen, behauptet niemand, die Zusammensetzung des National-
rats sei nicht demokratisch. Warum soll der Bund den Kantonen
verbieten, was er für sich selber in Anspruch nimmt?

Das Bundesgericht hat sich mit seinen Urteilen zum kantonalen
Wahlrecht auf einen schmalen Pfad zwischen Recht und Politik be-
geben. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung wurde von Rechts-
professoren auch schon als verfassungspolitisch bezeichnet. Wenn
der Ständerat nun einige Eckwerte für das kantonale Wahlrecht in
der Bundesverfassung verankern will, so ist das überhaupt nicht
«unverschämt», wie Andreas Auer meint, sondern eine demokrati-
sche Korrektur. Da die Gewährleistung des in den Kantonsverfas-
sungen geregelten Wahlrechtes der Bundesversammlung zusteht,
beschneidet die Rechtsprechung des Bundesgerichtes übrigens
auch das Parlament.

Mit der vom Ständerat gutgeheissenen moderaten Verfassungs-
änderung wird kein einziger Kanton zu einer Änderung seines
Wahlrechts gezwungen. Jene Kantone, die z. B. den Doppelten
Pukelsheim eingeführt haben, können dieses Wahlrecht beibehal-
ten. Kantone, die aber andere Wahlrechte kennen, sollen gericht-
lich nicht mehr zu einer Umstellung gezwungen werden. Damit
bleiben auch der Majorz oder «gemischte» Wahlsysteme aus Majorz
und Proporz wie z. B. in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden
und Uri weiterhin garantiert. Gelebter Föderalismus bedeutet
Respektieren der Vielfalt verschiedener kantonaler Lösungen. Es
dient auch der Rechtssicherheit, wenn sich die bundesgerichtliche
Praxis nicht mehr beliebig ausdehnen kann.

Bei Fragen zum Wahlrecht sollen die Stimmberechtigten ent-
scheiden können. Die Vorlage des Ständerates ermöglicht eine
demokratische Volksabstimmung. Sie holt wichtige Fragen zum
Wahlrecht dorthin zurück, wo sie hingehören: zur kantonalen
Stimmbevölkerung.

Das Bundesgericht hat sich mit seinen
Urteilen zum kantonalen Wahlrecht
auf einen schmalen Pfad
zwischen Recht und Politik begeben.
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